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Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
 
 
Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses treten am 
 

Montag, 21. Januar 2019, 15 Uhr, 
Rathaus, Stadtratssaal, 

 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1 Information der Verwaltung 
2 Beschlüsse 
2.1 Entgeltvereinbarung mit dem Jugendwerk St. Josef, Landau für die Tagesgruppen im Haus Josef in 

Ludwigshafen 
2.2 Verteilung und Auszahlung der im Haushaltsplan enthaltenen Zuschüsse 
2.3 4. Kindertagesstättenausbaupaket 
3 Berichte 
3.1 Umsetzung der Maßnahmen des 3. Ausbaupaketes: 8 prot. Kindertagesstätten in Ludwigshafen 
3.2 "Kunst tut gut" - Kunsttherapeutisches Projekt der Erziehungsberatungsstelle 
3.3 Projekt "X" - ein Schutzkonzept zur Weiterentwicklung einer achtsamen pädagogischen Haltung 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 10.01.2019 
 
gez. 
Walter Münzenberger 
 
  



Bekanntmachung 
 
Alle Grundstückseigentümer, die im Jagdkataster der Jagdgenossenschaft Maudach eingetragen sind, 
werden hiermit zur Jagdgenossenschaftsversammlung 2019 am 
 

Dienstag, 29. Januar 2019, 18 Uhr, 
in der Gaststätte Adams alte Scheune, 

Maudacher Straße 441, 67065 Ludwigshafen, 
 

eingeladen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
 
1. Kassenbericht und Kassenprüfung 
2. Entlastung des Vorstandes 
3. Wahl des Jagdvorstandes 
4. Verwendung des Jagdpachtschillings 
5. Verschiedenes 
 
Das Jagdkataster liegt vom 14. Januar 2019 bis 28. Januar 2019 in der VR-Bank Maudach, 
Hindenburgstraße 25 a, 67067 Ludwigshafen, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Jagdgenossen werden aufgefordert, dort evtl. Besitzänderungen unter Vorlage der Urkunden zur 
Berichtigung des Katasters innerhalb der Auslegefrist anzugeben. 
 
gez. 
Der Jagdvorstand 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 30.01.2018 zur wesentlichen Änderung der Butylester-Fabrik; 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb eines Gefahrstoff Regallagers 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau D 726, Anlage-Nr. 10.07. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antrags-bedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
 



Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 
Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Beim Abfall ist die Entsorgung ist vorhanden und gesichert. Antragsbedingt ergeben sich keine 
Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 10.01.2019 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 18.10.2018 zur wesentlichen Änderung der Separol-Fabrik 
Vorhaben: Änderungen im Heizkreis B 3025 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Fa. BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau E 302, Anlage-Nr. 05.02, Gemarkung Ludwigshafen, Flurst.-Nr. 2608/51. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind.  
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. 
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden.  

Auswirkungen auf die Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 
Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74.  

 Die Entsorgung ist vorhanden und gesichert. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
  



Ludwigshafen am Rhein, 10.01.2019 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

 
Z w e c k v e r e i n b a r u n g  

 
Die Stadt Frankenthal, vertreten durch den Oberbürgermeister, 

 
die Stadt Ludwigshafen, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, 

 
sowie der Rhein-Pfalz-Kreis, vertreten durch den Landrat, 

 
und 

 
der Landkreis Mainz-Bingen, vertreten durch die Landrätin 

 
schließen auf der Grundlage der §§ 1, 12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. 1982, S. 476), sowie der  §§ 42 (bezogen auf den Personenkreis der 
unbegleiteten minderjährigen Ausländer), 42a, 88a und 69 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - 
Kinder- und Jugendhilfe -  (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. 06. 1990, BGBl. I S.1163), i.V.m. § 2 des 
Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) vom 21.12.1993, (GVBl. 
1993 S. 632), sowie des § 3 der Landesverordnung über das Verfahren zur landesinternen Verteilung 
unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 25.01.2017 (GVBl. 2017 S. 23) in der jeweils 
gültigen Fassung nachfolgende Zweckvereinbarung: 
 
 

Präambel 
 
Zuständige Behörden sind nach §§ 42a, 88a und 69 SGB VIII i.V.m. § 2 AGKJHG, die Stadtverwaltungen 
der Städte Frankenthal und Ludwigshafen sowie die Kreisverwaltungen des Rhein-Pfalz-Kreises und des 
Landkreises Mainz-Bingen. 
 
Die Stadt Frankenthal, die Stadt Ludwigshafen, der Rhein-Pfalz-Kreis sowie der Landkreis Mainz-Bingen 
sind darüber einig, dass der Landkreis Mainz-Bingen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die 
Erfüllung der Aufgabe zur Durchführung des Clearingverfahrens für unbegleitete minderjährige Ausländer als 
sogenanntes Schwerpunktjugendamt für alle genannten Kommunen übernimmt. Unter Clearingverfahren 
verstehen die beteiligten Gebietskörperschaften die im § 3 der Landesverordnung über das Verfahren zur 
landesinternen Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 25.01.2017 (GVBl. 2017 
S. 23), in der jeweils gültigen Fassung, genannten Aufgabeninhalte. 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Zweckvereinbarung 

 
Die Stadt Frankenthal, die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis übertragen dem Landkreis Mainz-
Bingen die Durchführung der in ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Aufgaben nach § 42a SGB VIII und 
§ 42 SGB VIII bezogen auf den Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Ausländer im eigenen 
Namen. Rechte und Pflichten der genannten Kommunen als zuständige Behörden für diese Aufgaben gehen 
auf den Landkreis Mainz-Bingen über. Alle übrigen Bestimmungen des SGB VIII sowie der dazu ergangenen 
Bundes- und Landesverordnungen bleiben von der Zweckvereinbarung unberührt. 
 



§ 2 
Pflichten der Beteiligten 

 
Die Stadt Frankenthal, die Stadt Ludwigshafen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis unterrichten unverzüglich nach 
Bekanntgabe einer Zuweisung den Landkreis Mainz-Bingen hierüber.  
 
Der Landkreis Mainz-Bingen wird das für die Durchführung dieser Zweckvereinbarung erforderliche und 
qualifizierte Personal einsetzen sowie die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sicherstellen. 
 
 

§ 3 
Erstattung von Kosten 

 
(1) Die Stadt Frankenthal, die Stadt Ludwigshafen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis werden dem Landkreis 

Mainz-Bingen die Kosten, die dem Landkreis Mainz-Bingen aufgrund der Durchführung der gem. § 1 
dieser Zweckvereinbarung übertragenen Aufgaben entstehen, erstatten. Näheres regelt die 
Zusatzvereinbarung zu dieser Zweckvereinbarung. 

 
(2) Der Landkreis Mainz-Bingen wird die Kostenerstattung jährlich für das vorangegangene Kalenderjahr 

gegenüber der Stadt Frankenthal, der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis fallzahlenbezogen 
abrechnen, die Kostenerstattung ist drei Wochen nach Abrechnungseingang fällig. 
 

(3) Die Stadt Frankenthal, die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis werden dem Landkreis Mainz-
Bingen auf Verlangen vierteljährig angemessene Vorauszahlungen auf den Kostenerstattungsbetrag 
entrichten. Diese Vorauszahlungen werden bei der Jahresabrechnung verrechnet; Nachzahlungen oder 
Rückzahlungen zu viel entrichteter Vorausleistungen der Gebietskörperschaften werden drei Wochen 
nach Abrechnungseingang fällig. 

 
 

§ 4 
Wirksamkeit und Laufzeit der Vereinbarung 

 
(1) Diese Zweckvereinbarung wird am Tage nach der letzten Bekanntmachung in den 

Bekanntmachungsorganen der Stadt Frankenthal, der Stadt Ludwigshafen, des Rhein-Pfalz-Kreises und 
des Landkreises Mainz-Bingen wirksam und läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder Partei mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung wird von dieser Bestimmung nicht berührt. Eine Kündigung der Stadt 
Frankenthal oder der Stadt Ludwigshafen oder des Rhein-Pfalz-Kreises lässt das durch diese 
Zweckvereinbarung begründete Rechtsverhältnis zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen und den 
verbliebenen anderen Beteiligten unberührt. Entsprechendes gilt für die Kündigung des Landkreises 
Mainz-Bingen gegenüber nur einem Beteiligten. Eine Kündigung der Stadt Frankenthal, der Stadt 
Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises gegenüber dem Landkreis Mainz-Bingen hat die Aufhebung 
der Zweckvereinbarung zur Folge. Gleiches gilt für die Kündigung des Landkreises Mainz-Bingen 
gegenüber allen anderen Parteien.  
 

(2) Die Stadt Frankenthal, die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis können einvernehmlich mit 
dem Landkreis Mainz-Bingen die Aufhebung dieser Zweckvereinbarung vereinbaren. 
 

(3) Im Falle der Wirksamkeit einer Kündigung, einer einvernehmlichen Aufhebung oder einer sonstigen 
Beendigung dieser Zweckvereinbarung hat der Landkreis Mainz-Bingen dem Beteiligten, mit dem das 
durch diese Zweckvereinbarung begründete Rechtsverhältnis endet, zur nunmehr wieder eigenen 
Aufgabenwahrnehmung alle Fälle vorzulegen. Entsprechendes gilt für Widerspruchs- und 
Rechtsmittelverfahren, die noch nicht bestands- oder rechtskräftig abgeschlossen sind. Weiterhin wird 
der Landkreis Mainz-Bingen der Stadt Frankenthal, der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis 
binnen drei Monaten nach der Beendigung dieser Zweckvereinbarung die Abrechnung der 
Kostenerstattung vorlegen. Die Kostenerstattung ist drei Wochen nach Abrechnungseingang fällig, dies 
gilt auch für bereits geleistete Vorauszahlungen. 

 



§ 5 
Haftung und Streitbeilegung 

 
(1) Für Leistungsstörungen, Pflichtverletzungen und die Haftung der Parteien dieser Vereinbarung 

untereinander gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere gem. § 12 Abs. 4 KomZG, § 1 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) i.V.m. § 62 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
(2) Bei Streitigkeiten auf der Grundlage dieser Zweckvereinbarung soll eine gütliche Regelung zwischen den 

Beteiligten angestrebt werden. Im Zweifel soll die Entscheidung der gemeinsamen 
Kommunalaufsichtsbehörde (ADD) eingeholt werden.  

 
 

§ 6 
Salvatorische Klausel und Schlussbestimmung 

 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Zweckvereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Zweckvereinbarung im Übrigen unberührt.  
 

(2) Die nach § 12 Abs. 2 KomZG erforderliche Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
wird für die Städte Frankenthal und Ludwigshafen sowie für den Rhein-Pfalz-Kreis gemeinsam durch 
den Landkreis Mainz-Bingen beantragt. 
 
 
Frankenthal, den 10.01.2019 
 
gez. 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister 
 

 
Ludwigshafen, den 10.01.2018 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 

 
Ludwigshafen, den 10.01.2019 
 
gez. 
Clemens Körner 
Landrat 

 
 
 Ingelheim, den 10.01.2019 
 
 gez. 

Dorothea Schäfer 
Landrätin 

 
  



Die vorstehende Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Mainz-Bingen, den Städten Frankenthal 
und Ludwigshafen sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis wird hiermit gem. § 12 Abs.2 des Landesgesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) genehmigt. 

 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Az.: 17 062 - § 12 LK Mz-Bi/St. FT/St. LU/RPK/21a 
 
Trier, den 05.12.2018 
 
Im Auftrag 
Christof Pause 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


